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Rat 23.06.2022

öffentlich Vorlage Nr. 399/2022-2

Stand 14.06.2022

Betreff Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG NRW)

Beschlussentwurf

Der Rat hebt seinen Beschluss vom 16.09.2021 zur Vorlage-Nr. 390/2021-2 auf und
verzichtet auf die Einlegung einer Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof
NRW gegen die verabschiedete Neufassung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Sachverhalt

Der Rat hatte den Bürgermeister im Zuge der Beratung der Vorlage-Nr. 390/2021 beauftragt,
gegen die verabschiedete Neufassung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG NRW)
Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW einzulegen.

Im Kern sollte die Verfassungsbeschwerde darauf gerichtet sein, die aus kommunaler Sicht
unzureichende Finanzierung der Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung insbesondere für
die Vergangenheit zu beklagen, um die in den Jahren 2016 bis 2020 entstandenen
Kostenunterdeckungen auszugleichen.

Mit dem zum 01.01.2021 in Kraft getretenen FlüAG NRW wird nunmehr auch der
Personenkreis der Geduldeten in die pauschale Finanzierung einbezogen. Darüber hinaus
wurde die Pauschale in der Höhe angepasst.

Die aktuelle Verschärfung der Flüchtlingssituation in Folge der Kriegsereignisse in der
Ukraine wird finanziell aufgefangen durch die Einbeziehung dieses Personenkreises in das
Flüchtlingsaufnahmegesetz, solange kein Rechtskreiswechsel in das Sozialgesetzbuch (SGB
IX) erfolgt. Darüber hinaus erhalten die Kommunen in NRW finanzielle Hilfen des Bundes im
Umfang von insgesamt rd. 430 Mio. €, die in zwei Tranchen ausgezahlt werden.
Entsprechend den Vorgaben der Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung im
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des
Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land NRW wird der
Kämmerer dem Rat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zu den finanziellen
Auswirkungen berichten.

Hinsichtlich der begehrten Rückwirkung sieht die Rechtsberatung nach erneuter Bewertung
des Sachverhaltes nur sehr geringe Erfolgsaussichten, die eine Verfassungsbeschwerde
nicht rechtfertigen.

Die Verwaltung empfiehlt daher, von der Einlegung einer Verfassungsbeschwerde
abzusehen.

Finanzielle Auswirkungen

Keine


